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Redaktionsgespräch mit Christof Schulte

„Wir gehen von einem kontinuierlichen Anstieg der Meldungszahlen aus“

Herr Schulte, das Thema Geld

wäsche erhält einen immer grö

ßeren Stellenwert. Wie schätzen 

Sie derzeit die Organisation und Auf

stellung der zuständigen Behörden in 

Deutschland ein – sind wir schlagkräftig 

genug aufgestellt? Wie wollen Sie das 

eigene Haus schlagkräftiger aufstellen?

Zunächst einmal kann ich Ihnen als Lei

ter der FIU – also der deutschen zentra

len Meldestelle zur Verhinderung, Auf

deckung und Unterstützung bei der 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terro

rismusfinanzierung – bei der General

zolldirektion sagen, dass wir uns be

wusst sind, bei diesem Thema in 

Deutschland eine bedeutende Rolle ein

zunehmen und uns dieser komplexen 

Aufgabe mit allen Kräften widmen. Ne

ben den zuständigen Aufsichts und 

Strafverfolgungsbehörden leistet die FIU 

– im Rahmen ihrer Zentralstellenfunk-

tion – mit all den ihr zur Verfügung ste

henden Mitteln hier Tag für Tag einen 

wesentlichen Beitrag zur Geldwäschebe

kämpfung in Deutschland.

Einhergehend mit den in den letzten 

Jahren rasant ansteigenden Meldungs

zahlen wurden neben der kontinuierli

chen Fortentwicklung der Fachprozesse 

auch der Personalbestand der FIU erheb

lich aufgestockt. Von den anfänglich 

vorgesehenen 165 Beschäftigten im Jahr 

2017 verfügen wir aktuell insgesamt 

über rund 460 Bedienstete. 

Perspektivisch ist geplant, die FIU mit 

Blick auf den kontinuierlich anwachsen

den Aufgabenkatalog personell weiter 

aufwachsen zu lassen. Für diese in der 

Tat bemerkenswerte Entwicklung und 

die damit einhergehenden Entscheidun

gen tritt das Bundesfinanzministerium 

sehr nachhaltig sein. Insgesamt betrach

tet haben wir hier insofern bereits einen 

Riesenschritt nach vorn gemacht – so

wohl fachlich als auch personell.

Wie funktioniert die Zusammen

arbeit mit den Kollegen, natio

nal wie international?

Da Geldwäsche und Terrorismusfinan

zierung regelmäßig nicht allein national 

zu betrachten sind und kriminelle Täter

strukturen überwiegend global agieren, 

sind für eine effektive Bekämpfung die

ser Delikte eine enge Kooperation so

wie ein direkter Informationsaustausch 

mit allen nationalen Behörden und in

ternationalen Partnern unerlässlich. Um 

internationale Vorgänge zeitnah und 

vollumfänglich zu untersuchen, tau

schen die FIUs weltweit relevante Infor

mationen nach den für sie geltenden 

gesetzlichen Maßgaben aus. Zur Unter

stützung des internationalen Austauschs 

stehen den europäischen FIUs unterein

ander sowie den FIUs weltweit hierfür 

unterschiedliche Netzwerke und Gremi

en zur Verfügung.

National arbeiten wir eng und vertrau

ensvoll mit unseren Partnerbehörden – 

also unter anderem dem Bundeskrimi

nalamt, den Landeskriminalämtern und 

Staatsanwaltschaften, der Bundesan

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

sowie dem Bundesnachrichtendienst 

und dem Bundesamt für Verfassungs

schutz – zusammen und tauschen hier 

unmittelbar jeweils relevante Informati

onen aus. Dieses direkte und vor allem 

reibungslose Vorgehen hat sich im Ver

gleich zur Anfangszeit der FIU deutlich 

verbessert und ist aus meiner Sicht der 

Schlüssel für eine erfolgreiche Bekämp

fung der Geldwäsche und Terrorismus

finanzierung in Deutschland. Nicht zu

letzt deshalb habe ich mich unmittelbar 

nach der Übernahme der Dienstgeschäf

te der FIU für den Einsatz von FIUVer

bindungsbeamtinnen und beamten in 

den Landeskriminalämtern eingesetzt, 

um insbesondere die direkte Kommuni

kation auf operativer Ebene zu stärken. 

Dieses nunmehr seit knapp einem Jahr 

etablierte Kooperationsinstrument un

terstützt die praktische Zusammenarbeit 

der FIU mit den Landeskriminalämtern 

effektiv und optimiert die mit den Straf

verfolgungsbehörden der Länder über

greifenden Arbeiten unmittelbar.

Was bedeutet die Anpassung 

des Geldwäschegesetzes für die 

Arbeit der FIU? 

Da das Geldwäschegesetz die Aufgaben 

und Befugnisse der FIU sowie Regelungen 

für die geldwäscherechtlich Verpflichte

ten beinhaltet, haben entsprechende 

Gesetzesnovellen direkten Einfluss auf 

unsere Tätigkeit. Die letzte wesentliche 

Änderung des Geldwäschegesetzes er

folgte im Rahmen der Umsetzung der 

„Fünften EUGeldwäscherichtlinie“ zum 

1. Januar 2020 als Ergänzung zum Rah

menwerk für die Bekämpfung von Geld

wäsche und Terrorismusfinanzierung, das 

zuletzt schon durch die „Vierte EUGeld

wäscherichtlinie“ grundlegend novelliert 

wurde. Neben strengeren und erweiter

ten Meldevorschriften für Immobilien

makler, Notare, Goldhändler, Auktions

häuser und Kunsthändler und der 

Erweiterung des Verpflichtetenkreises 

unter anderem auf Dienstleister aus dem 

Bereich von Kryptowährungen, Vermitt

ler im Kunsthandel, Mietmakler und 

Lohnsteuerhilfevereine erhielt die FIU 

auch erweiterte Kompetenzen beim Da

tenzugriff. 

Christof Schulte

„Ein direkter Informationsaustausch mit allen nationalen  

Behörden und internationalen Partnern ist unerlässlich.“

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                  Fritz Knapp Verlag GmbH



355 · Kreditwesen 7 / 2021  33

Zur Stärkung der Analysemöglichkeiten 

erhielt die FIU hier beispielsweise auch 

erstmalig die Befugnis der automati

schen „Trefferanzeige“ zu abgefragten 

Personen in besonders schutzwürdigen 

Polizeidateien, wodurch unsere Analyse

arbeit weiter geschärft werden kann. 

Besonders erwähnenswert an dieser Stel

le ist die seit dem 1. Januar 2021 in Kraft 

getretene Ermächtigung der FIU, Aus

kunft aus dem Zentralen Staatsanwalt

schaftlichen Verfahrensregister automa

tisiert einholen zu können und die sich 

aktuell im Gesetzgebungsverfahren be

findliche geplante neue Befugnis der FIU 

zum automatisierten Zugriff auf steuer

liche Grunddaten. All diese Abfrage

möglichkeiten versetzen unsere Analys

tinnen und Analysten in die Lage, 

komplexe Vorgänge umfassender – mit 

den jeweils einschlägigen, vielschichti

gen Blickwinkeln – zu analysieren. Sie 

tragen insofern erheblich zur Verbesse

rung der Einzelfallanalyse der FIU und 

damit zur Stärkung der Bekämpfung von 

Geldwäsche beziehungsweise Terroris

musfinanzierung bei.

Die FIU hatte im vergangenen 

Jahr schon einmal Schwierig

keiten, der Flut von Meldungen 

Herr zu werden. Nun hat der Bundestag  

den Tatbestand der Geldwäsche neu  

gefasst. Ist nun zu befürchten, dass  

das zu einer weiteren enormen Zunah

me der Verdachtsmeldungen führen 

wird?

Bei der künftigen Ausgestaltung des 

§  261  StGB – dem sogenannten „All

Crime Ansatz“ – soll der bisherige inso

weit auf bestimmte Vortaten begrenzte 

Katalog der Geldwäsche vollständig ge

strichen werden, sodass in der Folge 

jede Straftat als Vortat der Geldwäsche 

in Betracht kommen könnte, was inso

weit eine Ausweitung der möglichen 

Strafbarkeit darstellt. 

Diese Neuregelung wird die Verpflich-

teten also künftig dazu anhalten, Sach

verhalte im Hinblick auf Auffälligkeiten 

außerhalb des bisherigen Vortatenkata

logs, also insbesondere außerhalb der 

schwerwiegenden Vermögensdelikte, zu 

überprüfen und zu melden. Ob sich 

aller dings das Meldeverhalten der Ver

pflichteten tatsächlich signifikant än

dern wird, können auch wir schwer pro

gnostizieren. Wir gehen aber nach wie 

vor weiterhin von einem kontinuierli

chen Anstieg der Meldungszahlen aus – 

für diese Aufgabe und auch weitere Her

ausforderungen sind wir gewappnet.

Nutzen Sie auch schon künst

liche Intelligenz (KI) bei der Er

kennung von Tatbeständen?

Vor dem Hintergrund der rasanten Ent

wicklung des kontinuierlich ansteigen

den Meldungsaufkommens in den letz

ten Jahren haben wir zur weiteren 

Unterstützung der Identifikation rele

vanter Sachverhalte in Zusammenarbeit 

mit einem externen Dienstleister eine 

KIKomponente entwickelt, die auf Me

thoden des sogenannten „Supervised 

Learning“ basiert, also dem überwach

ten maschinellen Lernen künstlicher In

telligenz. 

Die KIKomponente „FIUAnalytics“ ist 

bereits Ende 2020 in einer ersten Aus

baustufe in die operativen Analysepro

zesse der FIU implementiert worden, um 

die Analystinnen und Analysten im ers

ten Schritt durch eine automatisierte 

Vorbewertung bei der Identifikation re

levanter Sachverhalte zu unterstützen. 

Das System wird fortlaufend evaluiert 

und ausgebaut.

Insbesondere im Nichtfinanzsek

tor gibt es praktisch noch über

haupt keine Verdachtsmeldun

gen. Woran liegt das? In welchen 

Branchen sehen Sie die größten Risiken 

schlummern?

Ja, das bewerte ich ähnlich. Die uns 

übermittelten Meldungen aus dem Be

reich des Nichtfinanzsektors steigen in 

der Summe zwar kontinuierlich an, den

noch ist die Anzahl hier noch viel zu ge

ring. Vor diesem Hintergrund sensibi

lisiert die Financial Intelligence Unit seit 

ihrer Arbeitsaufnahme im Juni 2017 

fortlaufend insbesondere die Verpflich

teten des Nichtfinanzsektors. 

Vorrangig risikobehaftet für Geldwä

sche ist nach wie vor der Handel mit 

hochpreisigen und wertstabilen Gütern 

beziehungsweise Immobilien, wobei die 

Immobilienbranche nach wie vor ganz 

besonders im Fokus steht.

Die Zuständigkeit der Geldwäscheauf

sicht im Nichtfinanzsektor ist in Deutsch

land föderal geregelt. Im Rahmen unserer 

Koordinierungsfunktion unterstützt die 

FIU die zuständigen Länderaufsichtsbehör

den des Nichtfinanzsektors fortlaufend 

und führt zum Beispiel gemeinsam mit ih

nen sogenannte „konzertierte Aktionen“ 

in unterschiedlichen Branchen durch. 

An den kontinuierlich steigenden Mel

dungszahlen sehen wir, dass unsere ge

zielten Maßnahmen bereits Wirkung er

zielen und wir auf diesem Wege die 

Verpflichteten in Bezug auf mögliche 

Geldwäscherisiken Schritt für Schritt wei

ter sensibilisieren.

„Die Immobilienbranche steht nach wie vor  

ganz besonders im Fokus.“
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